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a) vom Leiter der Freiwilligen Feuerwehr an den 
Leiter des Betriebes;

b) vom Leiter des Betriebes an das übergeordnete 
Organ des Betriebes.

(2) Der Einreicher der Beschwerde ist davon zu in
formieren. Über die Beschwerde ist innerhalb weiterer 
2 Wochen endgültig zu entscheiden.

§18
Löschung von Disziplinarstrafen

(1) Nach Ablauf eines Jahres sind Disziplinarstrafen 
zu löschen, wenn der Angehörige der Freiwilligen 
Feuerwehr seine Pflichten erfüllt hat.

(2) Die Löschung bewirkt nicht, daß ein Funktions
entzug oder die Herabsetzung im Dienstgrad auf
gehoben wird.

Abschnitt II
Pflichtfeuerwehren 

der betrieblichen Brandschutzorgane

§19
(1) Pflichtfeuerwehren der betrieblichen Brand

schutzorgane bestehen aus Betriebsangehörigen, die 
durch den Leiter des Betriebes gemäß § 5 des Brand
schutzgesetzes zum Dienst in der Feuerwehr verpflich
tet wurden.

(2) Die Bestimmungen der §§ 1 bis 18 dieses Statuts 
finden auf Pflichtfeuerwehren sinngemäß Anwendung.

(3) Wird ein Angehöriger einer Pflichtfeuerwehr An
gehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, so wird ihm die 
Zugehörigkeit zur Pflichtfeuerwehr als Dienstzeit an
gerechnet.

Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 718
Anordnung Nr. Pr. 79 vom 2. Dezember 1971 — Preise für Gaststätten —, 176 Seiten, 
8,40 M

Dieser Sonderdruck ist nur über den Zentral-Versand Erfurt,
501 Erfurt, Postschließfach 696, zu beziehen.

Hinweis auf Veröffentlichungen im Gesetzblatt-Sonderdruck „ST“

Die Ausgabe Gesetzblatt-Sonderdruck Nr. ST 683 vom 19. Mai 1972 enthält:
Anordnung Nr. 683- vom 17. April 1972 über DDR-Standaids und Fachbereichstandards 
Anordnung Nr. 10 vom 25. April 1972 über Vorschriften des Deutschen Amtes für 
Meßwesen und Warenprüfung

Die Ausgabe Gesetzblatt-Sonderdruck Nr. ST 684 vom 26. Mai 1972 enthält:
Anordnung Nr. 684 vom 24. April 1972 über DDR-Standards und Fachbereichstandards

Gesetzblatt-Sonderdrucke „ST“ sind im Abonnement über die Deutsche Post zum 
Quartalspreis von 2,— JVf zu beziehen.

Einzelausgaben können beim Zentral-Versand Erfurt 
501 Erfurt, Postschließfach 696 

zum Preise von je 0,20 M bestellt werden. In der Buchhandlung für amtliche 
Dokumente, 1054 Berlin, Schwedter Straße 263, Telefon 42 46 41, sind Einzelnummern 

gegen Barzahlung gleichfalls erhältlich.


